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Protokoll der Sitzung des

Europa Forum Forschung (EFF) vom 3. März 2010
10:00 – 12:30 Uhr, Palais Harrach, Freyung 3, 2. Stock, 1010 Wien
TOP 1:
Begrüßung durch Frau Bundesministerin Dr. Beatrix Karl
Frau Bundesministerin Beatrix Karl eröffnet die Sitzung und begrüßt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des EFF. Sie betont die Bedeutung der europäischen FTI-Politik für die nationale    Ebene, u.a. im Hinblick auf die nationale FTI-Strategie der Bundesregierung. Die europäische und die nationale Ebene fließen immer mehr ineinander; dies zeige sich in mehreren Bereichen wie z.B. bei Joint Programming oder bei der europäischen Forschungsinfrastruktur BBMRI
, um dessen Sitz sich Österreich mit der Medizinischen Universität Graz bewirbt. Die EUROPA 2020 Strategie bietet wichtige Implikationen für die FTI-Politik, national sowie europäisch, so die Bundesministerin. Die darin vorgesehene Verbindung des FTI-Bereichs mit anderen Politikfeldern werde ebenso wie die Beibehaltung des „3%-Ziels“ von österreichischer Seite begrüßt. 
Bundesministerin Karl hebt die Bedeutung der Universitäten und der Grundlagenforschung hervor, denn die Grundlagenforschung sei ein Motor für die angewandte Forschung bzw. für Innovationen. Dies betonte sie u.a. auch beim Antrittsbesuch bei der (europäischen) Kommissarin für Forschung, Wissenschaft und Innovation, Máire Geoghegan-Quinn. In diesem Zusammenhang zeigt sich die Bundesministerin auch erfreut über die Ernennung von Helga Nowotny als Präsidentin des ERC.
Mit dem Hinweis, dass es auch im Forschungsbereich eine Vielzahl von österreichischen „Sprachrohen nach Brüssel“ (ÖsterreicherInnen, die in den verschiedensten Formen Kontakt mit Brüssel haben) gäbe, leitet die Bundesministerin den Gedankenaustausch zu europäischen Fragestellungen ein.

Roland Sommer (IV) befürwortet mit Blick auf den nächsten Finanzrahmen der EU (gilt ab 2014) eine Erhöhung des Budgets für FTI, eventuell durch Umschichtung von anderen Bereichen. Rudolf Lichtmannegger (WKÖ) betont, dass - auch wenn bereits Überlegungen zum 8. Rahmenprogramm angestellt werden - wir noch 4 Jahre mit dem 7. Rahmenprogramm leben und arbeiten müssen. Und hier sei noch viel Potential da: die Vereinfachung der Verfahren bei der Teilnahme am 7. Rahmenprogramm (Simplification) einerseits und die Kohärenz des 7. Rahmenprogramms mit dem Competitiveness and Innovation Programme (CIP) der EU andererseits könnten und sollten hier weitere positive Wirkung entfalten. Auch Sabine Herlitschka (FFG/ EIP) hebt die Bedeutung der Simplification hervor und weist diesbezüglich auch auf die europaweite Unterschriftenaktion “trust researchers“
 hin. Bundesministerin Karl ergänzt darauf, die Bedeutung der Simplification im Treffen mit Máire Geoghegan-Quinn angesprochen zu haben, und weist darauf hin, dass die „1. Halbzeit“ des 7. Rahmenprogramms für Österreich mit einer Rückflussquote von 130% (Stand: November 2009) sehr gut verlaufen sei.
Vor dem Hintergrund der derzeitigen wirtschaftlichen Situation in Europe, so Gerhard Riemer (IV), müsse man dem Zukunftsbereich FTI jetzt Gehör verschaffen und jetzt Mittel zur Verfügung stellen bzw. erhöhen, denn es gehe jetzt um die Märkte der europäischen Unternehmen. Josef Glößl (BOKU) hebt die vernetzende Wirkung der europäischen FTI-Politik hervor.
Christian Seiser (BMWF) stellt, u.a. vor dem Hintergrund der EUROPA 2020 Strategie, die Frage, ob der nun anvisierte Zugang der europäischen FTI-Politik, der von einer Orientierung an den großen gesellschaftlichen Herausforderungen geprägt ist, der richtige für die nächsten Jahre sei. Laut Reinhard Belocky (FWF) hat dieser Ansatz seine Berechtigung, allerdings äußert er auch Bedenken hinsichtlich eines „Etikettenschwindels“ bei den großen Herausforderungen. Andreas Zacharasiewicz (BMVIT) verweist darauf, dass Herausforderungen wie z.B. der Klimawandel oder die Ressourcenknappheit auch Wirschaftsfaktoren seien. Brigitte Tiefenthaler (technoplois) sieht die Orientierung an den großen Herausforderungen als lohnenswerten Ansatz, allerdings bedürfe es einer neuen Herangehensweise (Anbindung der FTI-Politik an andere Politikbereiche; transdisziplinäre Ansätze), um damit erfolgreich zu sein. Lichtmannegger sieht in den großen Herausforderungen teilweise ein politisches „Placebo“ im Sinne eines kleinsten gemeinsamen Nenners. Generell solle die FTI-Politik als wichtiger Hebel zur Bekämpfung dieser gesellschaftlichen Herausforderungen beitragen. Laut Siegfried Huemer (TU Wien) sei die Orientierung an den gesellschaftlichen Herausforderungen wichtig, da die Gesellschaft viel Geld in FTI investiert. Sommer betont, dass man global und nicht nur europäisch, an die großen Herausforderungen herangehen müsse. Seiser ergänzt, dass diesbezüglich von der OECD ein Projekt zur Governance von globalen Herausforderungen vorgesehen sei.  
Angesprochen auf den Lissabon-Prozess erläutert Bundesministerin Karl, dass die Frage, ob Lissabon gescheitert sei, eine Frage der Zielsetzungen sei. Hoch gesetzte Ziele dienen als Ansporn, sind aber natürlich schwerer zu erreichen. So gesehen wurde im Rahmen des Lissabon-Prozesses viel bewegt, auch wenn die anvisierten Ziele nicht erreicht wurden. Um den großen gesellschaftlichen Herausforderungen in Zukunft entgegentreten zu können, brauche es Zusammenarbeit (zwischen den Mitgliedstaaten) auf europäischer Ebene, das Zusammenspiel von FTI mit Wirtschaftspolitik und anderen Politikbereichen, aber auch ein Zusammenspiel zwischen Grundlagenforschung und angewandter Forschung, so die Bundesministerin. Des Weiteren brauche der Bereich FTI (bzw. dessen Bedeutung) gesellschaftliche Akzeptanz, um auch entsprechende öffentliche Finanzierungen rechtfertigen zu können. Diejenigen, deren Probleme durch FTI gelöst werden sollen, sollten daher auch in eine „lösungsorientierte“ FTI-Politik miteinbezogen werden, so Tiefenthaler ergänzend. Veronika Haschka (BKA) und Judith Scheer (BMVIT) ergänzen weiters, dass ein wesentlicher Knackpunkt jener der Humanressourcen - und damit zusammengehörig der Bildungsbereich generell - sei.
Bundesministerin Karl betont abschließend, dass es ihr ein wichtiges Anliegen ist, ein gutes Budget für die Forschung zu haben, dass ein effektiv funktionierendes Wissensdreieck von großer Bedeutung sei und dass ihr die Nachwuchsförderung (“unsere zukünftigen besten Köpfe“) ebenfalls ein bedeutende Angelegenheit sei. 
TOP 2:
Der Vertrag von Lissabon und die Auswirkungen auf den 

Forschungsbereich 
Martin Schmid (StV Brüssel) informiert in seinem Vortrag über den Vertrag von Lissabon und die wesentlichen Auswirkungen auf den Forschungsbereich. Für den Vortrag selbst darf auf die diesbezügliche Power-Point-Präsentation in Anhang I verwiesen werden.

Auf Anfrage von Hans Starlinger (BMLVS) ergänzt Schmid, dass gemäß Art. 179/ 1 AEUV von der EU natürlich auch Forschungsmaßnahmen unterstützt werden sollen, „die aufgrund anderer Kapitel der Verträge für erforderlich gehalten werden“, wie z.B. im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP). Die in Art. 179 AEUV genannte Freiheit des Wissens bezieht sich auf die Ergebnisse aus öffentlich finanzierter Forschung und untergraben daher nicht geistige Eigentumsrechte, so Schmid auf eine weitere Frage. Zum Europäischen Forschungsraum (EFR) betont Schmid, dass dieser bisher nirgends genau definiert wurde; seine Bedeutung wird sich daher in der Praxis zeigen (bzw. bis der EUGH eine etwaige diesbezügliche Entscheidung treffen muss).  Des Weiteren weist Schmid darauf hin, dass die Europäische Kommission nun durch Art 182/5 AEUV gesetzlich eine stärkere  Rolle inne habe, die sie aber in der Praxis ohnehin bereits hatte. Außerdem sei die Umbenennung der mit Forschung betrauten Generaldirektion der Kommission in „Forschung, Wissenschaft und Innovation“ eher deklaratorischer Natur, da der Bereich Humanressourcen nun zur Generaldirektion Bildung gewandert ist (wo z.B. auch das EIT angesiedelt ist), und die für Innovation zuständigen Abteilungen (wie bisher) in der Generaldirektion Unternehmen bleiben.
TOP 3:
Aktuelle Entwicklungen auf europäischer Ebene 

-
Bericht zum Rat „Wettbewerbsfähigkeit“ 
Im Rahmen des Forschungsteils des Rates „Wettbewerbsfähigkeit“, der am 2. März tagte, gab es Sachstandsberichte zum Europäischen Erdbeobachtungsprogramm (GMES) und zum Forschungsprogramm für die Ostsee (BONUS 169), des Weiteren wurden Schlussfolgerungen des Rates zur „Evaluierung der Strukturen und Mechanismen des Europäischen Forschungsrates“ und zur „Mobilität und den Berufsaussichten von ForscherInnen in Europa“ angenommen. 

Des Weiteren präsentierte die Europäische Kommission die Eckpunkte der EUROPA 2020 Strategie und hob hervor, dass Forschung und Entwicklung ein wesentlicher Bestandteil ebendieser seien. Im Hinblick auf den Europäischen Rat im Herbst, bei dem es eine Debatte bezüglich Forschung/ Entwicklung/ Innovation geben soll, wurde von der Kommission ein Forschungs- und Innovationsplan angekündigt. Die Kommissarin Máire Geoghegan-Quinn erklärte weiters, dass das „3% Ziel“ beibehalten werden soll, jedoch zugleich ein (bessereer) Indikator zur Forschungs-/ Innovationsintensität entwickelt werden wird.

In der darauf folgenden Diskussion der ForschungsministerInnen wurde durchwegs die Beibehaltung des 3%-Ziels unterstützt. Die Minister und Ministerinnen stimmten auch überein, dass Forschung und Entwicklung ein zentrales Element der EUROPA 2020 Strategie sein müsse und sprachen sich auch für eine Rolle des Rates der EU (in der Formation „Wettbewerbsfähigkeit“) in der Governance dieser Strategie aus. Der Vorsitz stellte am Ende eine Übereinstimmung zwischen Mitgliedstaaten und Kommission hinsichtlich der Governance und den Zielen und Indikatoren der EUROPA 2020 Strategie fest.

Österreich sprach sich in der ggst. Diskussion u.a. für die Beibehaltung des 3% Ziels und das Festsetzen entsprechender Forschungsziele auf nationaler Ebene aus. Des Weiteren wurde die Wichtigkeit einer systemischen Betrachtung von Forschung und Innovation, ebenso wie eine Orientierung an den großen gesellschaftlichen Herausforderungen, z.B. im Rahmen des Joint Programming, betont. Außerdem wurde von österreichischer Seite gefordert, den angekündigten Forschungs- und Innovationsplan der Europäischen Kommission rasch vorzulegen, sodass dieser von den ForschungsministerInnen erörtert werden kann, noch bevor sich der Europäische Rat im Herbst damit beschäftigt.

Hinsichtlich aller Dokumente zur ggst. Ratstagung darf auf folgenden Link verwiesen werden: http://www.era.gv.at/space/11442/directory/11505/doc/18198.html 
TOP 4:
(Impact-) Evaluierung der EU-Rahmenprogramme für 
Österreich: Präsentation des Projektdesigns
Alfred Radauer und Barbara Good (beide technopolis) präsentieren die Ausganglage, die wesentlichen Eckpfeiler des Evaluierungsansatzes und die grundsätzliche Gliederung der Studienaktivitäten für die „Evaluierung der österreichischen Betreuungsstrukturen für das 7. EU-RP für FTE und EUREKA sowie der Wirkung von EU-Forschungsinitiativen (5./6. EU-RP FTE und andere Initiativen) auf das österreichische FTI System“. Für den Vortrag darf auf die diesbezügliche PowerPoint-Präsentation in Anhang II verwiesen werden.
TOP 5:
Sonstiges  
Keine Punkte. 
__________________________________________
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